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Folge Nr.: 07/2016 Reichenthal, 15. Dezember 2016 

 
 

Die Bürgermeisterin, der Gemeinderat  
und die Gemeindeverwaltung  

 
wünschen  

 
 allen Reichenthalerinnen und Reichenthalern  

 
ein besinnliches Weihnachtsfest 

 und 
 

 einen guten Rutsch ins Jahr 2017 
 
Christbaumspender für unseren Marktplatz gesucht! 
Die Marktgemeinde Reichenthal sucht für die nächsten Jahre 
wieder Christbaumspender für unseren Marktplatz. 
Etwaige Spender wenden sich bitte an das Gemeindeamt 
Tel. 07214/7007! 
 
 

BÜRGERMEISTERBRIEF: 
 

 
Geschätzte 
Gemeinde-

bevölkerung, 
liebe 

Reichenthalerinnen 
und 

Reichenthaler,  
geschätzte Jugend! 

 
 

Folgendes darf ich aus der letzten Gemein-
deratssitzung berichten: 
 
Der Haushaltsvoranschlag und der mit-
telfristige Finanzplan 2017-2020 wur-
den beschlossen. Leider schaffen wir vo-
raussichtlich den Ausgleich im nächsten Jahr 
nicht und wir müssen den Sparstift wieder in 
vielen Bereichen ansetzen. 
 

Hebesätze ab 1.1.2017: siehe Tabelle 
auf Seite 11 
 
Mit der Raiffeisenbank Reg. Bad Leonfel-
den, Geschäftsstelle Reichenthal können 
wir, dank eines guten Angebotes, weiterhin 
unsere Geschäftsbeziehungen aufrecht er-
halten.  
 
Soweit es das derzeitige Budget erlaubt, 
werden die begonnenen Sanierungsarbei-
ten der Gemeindestraße Allhut im nächsten 
Jahr weitergeführt! 
 
Aus aktuellem Anlass wurden folgende 
Abstandsbestimmungen beschlossen:  
Für die Errichtung von Zäunen, lebenden 
Zäunen, Einfriedungen, Sichtschutz, Mau-
ern bis 1,0 m Höhe odgl. muss ein Abstand 
von mind. 60 cm zum öffentlichen Gut ein-
gehalten werden. Bei der Errichtung von 
Gebäuden oder Nebengebäuden wie Gara-
gen, Carports, Gartenhütten, Glashäusern 
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bzw. bauliche Anlagen wie Lärmschutz-
wände, Mauern über 1,0 m odgl. ist ein Ab-
stand von min. 1,0 m einzuhalten. 
 
Für die Errichtung von Stützmauern wird 
folgende Regelung eingeführt: Stützmau-
ern aus Beton dürfen in einer max. sichtba-
ren Höhe von 1,5 m errichtet werden. Höhe-
re Stützmauern müssen als Steinschlichtung 
ausgeführt werden, wobei nach einer sicht-
baren Höhe von 2,5 m die Mauern abgestuft 
werden müssen. Insgesamt darf die Ge-
samthöhe der Mauer 4,5 m (2,5m + 2 m) 
nicht überschreiten! 
 
Die Jugendförderung von 1.500 € wird 
so wie im Vorjahr unter den antragstel-
lenden Vereinen aufgeteilt. 
 
Anstelle der Tierzuchtförderung wurde 
eine Saatgutförderung für Begrünungs-
und Blühflächen für aktive Landwirte be-
schlossen! 
 
Der Mietvertrag mit der Fa. Manzenrei-
ter GmbH für das Jugendzentrum und die 
Spielgruppe wurde erneuert! 
 
Der Resolution des Gemeindebundes 
gegen die beabsichtigte Änderung der 
Gewerbeordnung wurde nicht zuge-
stimmt! 
 
Ich hoffe, wieder alle ausreichend informiert 
zu haben und wünsche der gesamten Ge-
meindebevölkerung ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und alles Gute und viel Gesund-
heit für das Jahr 2017. 
 
 

Karin Kampelmüller 
 
 

Bürgermeisterin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ehrung Arbeitskreisleitung Gesunde 
Gemeinde 
 
Bereits seit 10 Jahren ist Reichenthal 
eine „ Gesunde Gemeinde“!! 
 
Herzlichen Dank an Hrn. Gerhard Trax-
ler, welcher seit Anfang an diesen Ar-
beitskreis mit viel Energie und vollem 
Einsatz führt. 
 
Die Marktgemeinde Reichenthal gratuliert 
ihm ganz herzlich zu dieser Auszeichnung. 
 
Unterstützt wird er von einem bewähr-
ten Team aus unserer Gemeinde. Dan-
ke für eure Arbeit zum Wohle der Be-
wohner von Reichenthal. 
 
Im Rahmen des diesjährigen Bezirkstref-
fens der Gesunden Gemeinden im Bezirk 
Urfahr-Umgebung wurde von Seiten des 
Landes OÖ. Herr Gerhard Traxler  für 
10 Jahre Tätigkeit als Arbeitskreisleiter ge-
ehrt.  
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AUS DEM GEMEINDEAMT 
 
Altstoffsammelzentrum (ASZ) am 
6.1.2017 geschlossen (Feiertag!) 
 
Am Freitag, 6. Jänner 2017 – Feiertag – ist das 
ASZ geschlossen.  
Ersatztermin gibt es keinen, da in dieser Wo-
che am Dienstag, 16.00 bis 18.00 Uhr das Alt-
stoffzentrum geöffnet hat. 
 
 
Betreten von Eisflächen birgt Gefahr! 
 
In den Wintermonaten werden von den 
Hobbysportlern/innen gerne die zuge-
frorenen Teiche frequentiert.  
Um Unfälle zu vermeiden, sollten fol-
gende Hinweise beachtet werden: 

 Vor dem Betreten von Eisflächen be-
achten Sie die Warntafeln und Sperr-
zonen.  

 Prüfen Sie die Festigkeit der Eisflä-
chen vor dem Betreten. Die Beurtei-
lung der Tragfähigkeit einer   Eisflä-
che kann tückisch sein. Am Randbe-
reich erste Versuche unternehmen. Es 
darf bei Belastung KEINE Bewegung 
erkennbar sein, KEINE Sprünge, Luft-
blasen oder gar Geräusche machen.   

 Halten Sie Ausschau nach Rissen, 
Sprüngen und dunklen Eisflächen, die 
auf dünnes Eis schließen lassen.   

 Gehen Sie niemals alleine Eislaufen. 
Wer abseits von vielbefahrenen Berei-
chen fährt, geht ein erhöhtes Risiko 
ein, einzubrechen.  

 Natureis kann Sprünge, Buckeln und 
Brüche aufweisen, daher herrscht er-
höhte Sturzgefahr.   

 Beim Eislaufen sollte generell auf die 
Sicherheitsausrüstung geachtet wer-
den; es besteht vor allem die Gefahr 
nach hinten zu stürzen und sich beim 
Aufprall den Kopf zu verletzen. Ein 
Helm ist daher empfehlenswert, vor 
allem für Kinder, aber auch für Er-
wachsene.  

 
Urlaub Dr. Winkler 
 
Die Ordination ist wegen Urlaub von 
2. bis 5. Jänner 2017 geschlossen. 
 

 
Fahrplanwechsel ab 11.12.2016 
 
Wie jedes Jahr werden auch heuer Mit-
te Dezember (konkret am 11.12.2016) 
die Fahrpläne im öffentlichen Verkehr 
umgestellt. Fahrplanangebote, Linien-
nummern und Abfahrtszeiten können sich 
ändern. 
Bitte um Beachtung, dass die Halte-
stelle Hinterkönigschlag Landesstraße 
aus dem Fahrplan genommen wird.  
Weitere Info unter: 
0732 66 10 10-310 oder www.ooevv.at. 
Mit 1.1.2017 werden auch die Tarife im 
Oberösterreichischen Verkehrsverbund an-
gepasst.  
Informationen über die OÖVV Fahrplanaus-
kunft auf 
http://www.ooevv.at/?seite=fahrplanausku
nft&sprache=DE  
Hier sind die aktuellen Fahrpläne bereits 
online. 
Die OÖVV Fahrplanauskunft steht auch fürs 
Smartphone zur Verfügung und sie hat in-
teressante Zusatzfeatures. 
Die APP kann mit verschiedenen Funktio-
nen an die individuellen Bedürfnisse ange-
passt werden. 

 
Die OÖVV INFO APP 

für Android, 
Windows und iOS 

ist kostenlos 
in den jeweiligen APP-

Stores erhältlich. 
 
 
 
 

 
Urlaub Dr. Holzmann 
 
Wegen Urlaub ist die Ordination 
von 27. - 30. Dezember 2016 ge-
schlossen. 
 
 
Freie Wohnungen 
Wohnungsinteressenten/innen bitte zu 
den Bürgerservicezeiten an das Gemeinde-
amt Reichenthal wenden. 
Derzeit sind Wohnungen im Ausmaß von 
70 -105 m² verfügbar. 
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Vormerkung für den Kindergarten und 
die Krabbelstube Reichenthal für das 
Jahr 2017/2018 
 
Wenn Sie für das Arbeitsjahr 2017 /2018 
einen Betreuungsplatz für Ihr Kind benöti-
gen, nehmen wir gerne ab sofort Ihre Vor-
merkung entgegen. Für die Krabbelstube 
können Kinder ab 18 Monaten und im Kin-
dergarten ab 3 Jahren angemeldet werden. 
 
Die Frist für die Vormerkung endet mit 
27. Jänner 2017.  
 
Bitte entscheiden Sie sich rechtzeitig für ei-
nen Kinderbetreuungsplatz! Bei einer späte-
ren Anmeldung könnte es sein, dass eine 
Aufnahme Ihres Kindes aus Platzgründen 
nicht mehr möglich ist! 
 
Die Vormerkung kann entweder telefonisch 

unter 07214 / 4488 oder per E-Mail 
kiga-reichenthal@epnet.at erfolgen. 

 
Mit dieser Anmeldung merken wir Ihr Kind 
für einen Kindergarten- bzw. Krabbelstuben-
platz vor. Eine fixe (schriftliche) Zusage und 
eine Einladung zu einem Aufnahmegespräch 
bekommen Sie im Frühjahr vor dem jeweili-
gen Kindergartenjahr.  
Bei einer Vormerkung per E-Mail ersu-
chen wir um folgende Angaben: 
 

 Name, Adresse und Telefonnummer 
der Eltern 

 Name und Geburtsdatum des Kindes 
 Berufstätigkeit der Eltern in Wochen-

stunden (Mutter und Vater) 
 

Freundliche Grüße 
Grabner Martina 
(Kindergarten- und Krabbelstubenleiterin) 
 
 
OÖ. Familienkarte – tolle Aktionen! 
 
Familienkarte-App ist online! Diese App 
sollte auf keinem Smartphone fehlen!  
 
Weitere Informationen auf 
www.familienkarte.at sowie Aushang am 
Gemeindeamt. 
 
 

Herzliche Gratulation! 
 

Hr. Harald Baumgartner war zwei Jahre 
Mitglied im OÖ. Landtag und ist nach wie 
vor Gemeindevorstandsmitglied in Reichen-
thal. 
Aus diesem Grund wurde ihm das 
„Goldene Verdienstzeichen des Landes 
Oberösterreich“ verliehen. 
Zu dieser besonderen Auszeichnung gratu-
lieren wir ganz herzlich und bedanken uns 
für die gute Zusammenarbeit! 
 
 
Feuerwerke und Böller  
 
Die Marktgemeinde Reichenthal informiert, 
dass Feuerwerkskörper der Kategorie 
F2 im Ortsgebiet nicht verwendet wer-
den dürfen, nur die Bürgermeisterin kann 
Ausnahmen genehmigen. Besitz und Ver-
wendung von Feuerwerkskörpern der Kate-
gorie F3 und F4 sind nur aufgrund einer 
behördlichen Bewilligung (BH) erlaubt. 
Zudem ist der Nachweis von Fachkenntnis-
sen (Pyrotechnikausweis) zwingend vorge-
sehen. 
Auch für Böllerschießen ist eine Ge-
nehmigung ausnahmslos durch die BH 
UU erforderlich!!! 
 
 
Wussten Sie,  
 
dass grundsätzlich der Hauseigentümer 
haftet, wenn Dritte durch Dachlawinen oder 
Eiszapfen zu Schaden kommen. 
 
 
Essen auf Rädern 
 
In Reichenthal wird das Essen auf Rädern 
im Gasthaus Preinfalk gekocht und zu 
den Menschen, die diesen Dienst benö-
tigen, zugestellt. 
Der Essenbetrag kostet € 7,50 pro Portion 
für die Abnehmer. 
Die Gemeinde trägt € 1,50 pro Essen für 
die Zustellung bei, denn einige Portionen 
müssen mit Autos geliefert werden. 
 
Interessierte können sich gerne beim Gast-
haus Preinfalk melden. 
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Stellenanzeigen 
 
OÖ Hilfswerk GmbH sucht ab sofort 
Lern- und FreizeitbetreuerIn 
für die Schülernachmittagsbe-
treuung in Reichenthal  
15-18 Std/Wo  
Anforderungsprofil: 
 Pädagogische Ausbildung von 

Vorteil  
 Flexibilität und Selbständigkeit 
 Freude im Umgang mit Kindern 
 Zuverlässigkeit 
Einstufung Verwendungsgruppe 4 SWÖ-KV 
Mindestentgelt brutto EUR 1.746,20 pro Monat 
auf Basis Vollzeitbeschäftigung 
 
OÖ Hilfswerk GmbH   
Frau Roberta Pelzl-Mairwöger 
Fröhlerweg 51, 4040 Linz 
Tel. 0732/75 71 11-1 
E-Mail: linz-stadt@ooe.hilfswerk.at 
 
Pühringer GmbH & Co KG sucht 
VerkäuferIn: 
im Bereich Fenster, Türen, Böden und Sonnen-
schutz. Anforderungsprofil und Aufgabengebiet 
siehe www.puehringer.at. 
Vollzeitbeschäftigung 
 
BaumonteurIn: 
im Bereich Fenster, Türen und Sonnenschutz. 
Anforderungsprofil siehe www.puehringer.at. 
Voll- oder Teilzeitbeschäftigung (30-40 Std. 
Woche) 
Bewerbung an: 
Pühringer GmbH & Co KG 
Leonfeldner Str. 35, 4240 Freistadt, 
07942/75950.  
 
Firma Heinzl Elektrosysteme sucht ab 
sofort 
Elektroinstallateur (-in) und 
HF-Techniker(-in) mit IT-Kenntnissen 
(Internet-und Kabel-TV Service) 
Vollzeitanstellung 38,5 h/Woche 
Führerschein B erforderlich 
Die Bezahlung erfolgt lt. Kollektivvertrag 
(Überbezahlung nach Qualifikation möglich).  
Ab Juli 2017 werden auch wieder Lehr-
linge (Elektroinstallateur) aufgenom-
men.  
Heinzl Elektrosysteme, Linzer Str. 15, 4192 
Schenkenfelden 
Christa Heinzl; Tel: 0650/4452295 
Email: christa@ktv-heinzl.at  

 
Hochreiter Fleischwaren GmbH 
sucht 

 Lehrlinge (m/w) 
LebensmitteltechnikerIn, 
FleischverarbeiterIn 
ElektrotechnikerIn 
IT-TechnikerIn 

 Hilfskraft (m/w) für die Produktion 
 Koch/Köchin 
 MitarbeiterInnen für kaufmännischen 

Bereich 
Info unter Tel. 07213/6328-67 
E-Mail: bewerbung@hochreiter.cc 
www.hochreiter.cc, www.condeli.at 
 
Bundesheer Freistadt sucht 

 Unteroffizier 
 Kommandant 
 Ausbildner 
 Kameraden 

Voraussetzung: 
Österreichische Staatsbürgerschaft 
17 – 34 Jahre, Pflichtschulabschluss. 
Info unter Tel. 0664 622 4820 
050201 45 1310, E-Mail: gunther-
wieland.huber.6@bmlv.av.at 
 
Die Firma SOLIDE Handels GmbH aus 
Schenkenfelden sucht 
Verkäufer 
Für Kundenberatungen, Angeboterstellung, 
Baustellenabwicklung 
überdurchschnittliche Entlohnung je nach 
Kenntnis und Praxis  
Bei Interesse einfach melden unter: 
0664-20 545 20  
Adresse: Gewerbepark 1, 4192 Schenken-
felden, e-mail: office@solide.co.at, 
www.solide.co.at 
 
Familienbetrieb in Hellmonsödt sucht 
einen Monteur\Monteurin für Öfen und 
Herde  
zum ehestmöglichen Eintritt.  
schriftliche Bewerbung an: 
Herbert Grininger 
Marktplatz 4 
4202 Hellmonsödt 
office@grininger.at 
http://www.grininger.at 
Tel.: 07215/2257 Fax: 07215/2257-4 
0699/11 60 10 79 
Genauere Infos zu den Stellenanzeigen 
finden Sie auf der Anschlagtafel am 
Gemeindeamt. 
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Blutspendetermin Änderung! 
 
In unserer letzten Ausgabe der Gemeinde-
zeitung wurde Dienstag, 31. Jänner 2017 als 
Termin angegeben.  
 
ACHTUNG! NEUER TERMIN!!! 
 
Wann: Mittwoch, 1. Februar 2017 
Zeit: 15.30 - 20.30 Uhr 
Wo:   Neue Mittelschule Reichenthal 
 
Auf Grund der geringen Teilnehmerzahl in 
den letzten zwei Jahren wird das Blut spen-
den nur mehr an einem Tag durchgeführt. 
 
Weitere Details sind auf unserer Amts-
tafel am Gemeindeamt ersichtlich!!! 
 
 
 
Wir gratulieren herzlich … 

 
 

den Jubilaren … 
 
Zäzilia Reindl, Hayrl 18/1 
80 Jahre 
 
Gertrude Preslmayr, Dorfweg 8/2 
70 Jahre  
 
Erika Wegerbauer, Sportplatzstraße 4 
75 Jahre 
 
Stephana Lang, Leonfeldnerstraße 28/1 
80 Jahre 
 
 
 
Geboren wurde … 

 
 

den Eltern … 
 
Dunia Ramadan und Redur JAJAN 
ein Sheruan, 4.11.2016 
 
 
Bettina Ziegler 
eine Lina, 15.11.2016 
 
 
 
 

 
Mutterberatung 
 
Jeden 1. Montag 
von 09:00 bis 11:00 Uhr 
 
2. Jänner  
6. Februar  
6. März  
3. April 
29. Mai (da 5.6.Feiertag!) 
4. Juli 
 
 
Spiegel Treffpunkt Gänseblümchen  
 
Der Spiegel Treffpunkt Gänse-
blümchen, die Spielgruppe in Rei-
chenthal, bedankt sich auf diesem 
Wege recht herzlich bei der Ge-
meinde Reichenthal und vor allem 
bei der Bürgermeisterin Karin 
Kampelmüller. 
 
Durch die großzügige finanzielle Un-
terstützung konnten wir die Räum-
lichkeiten renovieren und aufwerten. 
Es wurde der Dachboden gedämmt 
und auch die neuen Möbel von der 

Krabbelgruppe haben ihren Platz ge-
funden. 
 
Ein großes DANKE geht ebenso an 
die Helfer und an Martina Grab-
ner, die Leiterin des Kindergar-
tens, die uns auf die Möbel der 
Krabbelgruppe aufmerksam ge-
macht hat. 
Wir freuen uns sehr auch zukünftig 
wieder viele Familien bei uns will-
kommen zu heißen. 
 

Silvia Wukounig 
 
 



Schulbeginnhilfe 
 
Richtlinien für den Oö. Familienzuschuss zum erstmaligen Schuleintritt 
(Schulbeginnhilfe) 
Die Oö. Landesregierung hat am 23. Juni 1997, geändert mit Beschluss vom 5.7.2004, 
16.7. 2007 bzw. 22.12.2008, 
5.10.2009, bzw. 1.7.2013 die nachstehenden Richtlinien beschlossen: 
§ 1 
Ziele und Grundsätze der Förderung 
(1) Zur Verringerung der finanziellen Belastungen von Familien, in denen ein Kind lebt, das 
erstmals in eine öffentliche Pflichtschule eintritt, leistet das Land Oberösterreich nach den fol-
genden Richtlinien einen Familienzuschuss beim Schuleintritt (Schulbeginnhilfe). 
(2) Die Schulbeginnhilfe wird erstmalig und einmalig den Eltern (oder einem Elternteil) ge-
währt, die mit dem Kind, welches erstmalig in die erste Schulstufe einer öffentlichen Pflicht-
schule eintritt, im gemeinsamen Haushalt leben. 
(3) Mit dem Ziel einer sozialen Ausgewogenheit sind Einkommensobergrenzen vorgesehen. 
(4) Die Schulbeginnhilfe wird nur auf Antrag gewährt. Ein Rechtsanspruch darauf besteht 
nicht. 
 
 

Familienzuschuss für Schulveranstaltungen 
 
Richtlinien für den Oö. Familienzuschuss für Schulveranstaltungen 
(Schulveranstaltungshilfe) 
Die Oö. Landesregierung hat am 23. Juni 1997, geändert mit Beschluss vom 5.7.2004, 
16.7.2007 bzw. 22.12.2008, 
5.10.2009, bzw. 1.7.2013 die nachstehenden Richtlinien beschlossen: 
§ 1 
Ziele und Grundsätze der Förderung 
(1) Die finanzielle Belastung von Familien, deren Kinder in einem Schuljahr bei Schulveran-
staltungen teilnehmen, soll verringert werden. Dazu leistet das Land Oberösterreich nach den 
folgenden Richtlinien einen Familienzuschuss für Schulveranstaltungen (Schulveranstaltungs-
hilfe). 
(2) Die Schulveranstaltungshilfe wird Eltern (oder Elternteilen) gewährt, die mit ihren Kindern 
im gemeinsamen Haushalt leben. 
(3) Voraussetzung für die Gewährung der Schulveranstaltungshilfe ist, dass mindestens zwei 
Kinder einer Familie im Laufe eines Schuljahres an jeweils mehrtägigen Schulveranstaltungen 
(z.B. Sportwochen, Projektwochen, Fremdsprachenwochen, Schüleraustausch, Wien-Aktion, 
usw.),welche insgesamt zumindest die Dauer von acht Tagen erreichen, teilgenommen haben. 
(4) Die Schulveranstaltungshilfe ist vorgesehen für Eltern oder Elternteile von Kindern, die 
eine öffentliche Pflichtschule od. Landw. Fachschule besuchen. Wenn lediglich ein Kind der 
Familie eine öffentliche Pflichtschule oder Landw. Fachschule besucht und an einer mehrtägi-
gen Schulveranstaltung teilnimmt und ein weiteres Kind der Familie an einer mehrtägigen 
Schulveranstaltung an einer allgemein bildenden höheren Schule, berufsbildenden mittleren 
oder höheren Schule, im Zuge einer sonstigen berufsbezogenen schulischen Ausbildung (Be-
rufsschule) oder mittleren 
Anstalt für Lehrer- und Erziehungsbildung teilnimmt, so wird die Schulveranstaltungshilfe nur 
für das Kind, welches die Pflichtschule besucht, 
in der vorgesehenen Höhe gewährt. 
(5) Wenn mehr als zwei Kinder bei Schulveranstaltungen teilgenommen haben, erhöht sich die 
Schulveranstaltungshilfe mit der Anzahl der teilnehmenden Kinder innerhalb eines Schuljah-
res. 
(6) Mit dem Ziel einer sozialen Ausgewogenheit sind Einkommensobergrenzen vorgesehen. 
(7) Die Schulveranstaltungshilfe wird nur auf Antrag gewährt. Ein Rechtsanspruch darauf be-
steht nicht. 
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Veranstaltungskalender  
 

14.01.2017 20:00 Uhr GH Preinfalk Musikerball „Musik – 
Tracht - Wein“ 

Musikverein 

17.01.2017 14:00 - 19:00 Uhr GH Preinfalk Seniorenkränzchen Seniorenbund 

21.01.2017 20:00 Uhr GH Preinfalk Rote Nacht SPÖ Ball 

26.01.2017 14:00 – 17:00 Uhr GH Stumpner 
Stammtisch „Gmiatlich 

z´sammsitzn“ Seniorenbund 
29.01.2017 11:30 Uhr Schlossteich Dorf & Siedlungsturnier 

Stocksport 
Union 

12.02.2017 11:30 Uhr Schlossteich 
Firmen & Vereinsturnier 

Stocksport Union 

12.02.2017 14:00 – 18:00 Uhr GH Preinfalk Kinderfasching Kinderfreunde 

18.02.2017 20:00 Uhr GH Preinfalk ÖVP-Ball ÖVP 

22.02.2017 19:00 Uhr Gemeindeamt GR-Sitzung Gemeinde 

25.02.2017 14:00 Uhr Schlossteich 
Faschingsturnier  

Stocksport Union 

25.02.2017 20:00 Uhr GH Preinfalk Maskenball Musikverein 

27.02.2017 11:30 – 15:00 Uhr GH Preinfalk Heringschmaus Seniorenbund 

28.02.2017 20:00 Uhr GH Preinfalk Faschings-Kehraus FF-Miesenbach 
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Müllabfuhrtermine 2017 

MITTWOCH, 11.01.2017 MITTWOCH, 17.05.2017 MITTWOCH, 20.09.2017 

MITTWOCH, 22.02.2017 MITTWOCH, 28.06.2017 DIENSTAG, 31.10.2017 

MITTWOCH,05.04.2017 MITTWOCH, 09.08.2017 MITTWOCH, 13.12.2017 

 
 

Silofoliensammlung 2017 

DIENSTAG, 11.04.2017 

10.00 – 11.30 UHR 

DIENSTAG, 17.10.2017 

10.00 – 11.30 UHR 
IM ASZ REICHENTHAL 

 
Wir haben die Termine für nächstes Jahr etwas umgestellt, aufgrund der Erfahrungen 
der neuen Sammlung mit dem LKW-Kran! 
D.h. auch 2017 werden die Silofolien mit dem Greifer direkt vom Anhänger abgeladen 
und in einen Großcontainer gegeben. 
Wir ersuchen um Anlieferung der Silofolien nach Möglichkeit mit einem Kipper 
oder großen Anhänger, damit eine bequeme und rasche Entladung durchge-
führt werden kann. 
 
WICHTIG: Bitte nur trockene und „besenreine“ Folien OHNE Silonetze und  
Schnüre bringen – denn Netze und Schnüre sind nicht wiederverwertbar und 
gehören deshalb im Restabfall entsorgt oder können kostenlos in den Altstoff-
sammelzentren abgegeben werden! 

 
   „Abfall OÖ“ 
Die App für Ihr Smartphone bietet einen neuen „Abfall-Rundum-Service“ 
für alle Haushalte in Oberösterreich.  
Ein kostenloser Service der OÖ Umweltprofis! 
 
 

 

Bauverhandlungstermine 2017 jeweils ab 8:00 Uhr 
Terminvereinbarung unter 

07214/7007-13 erforderlich 
 

DIENSTAG, 10.01.2017 DIENSTAG, 07.03.2017 
ACHTUNG: IM MAI KEIN 

BAUVERHANDLUNGSTERMIN! 

DIENSTAG, 07.02.2017 DIENSTAG, 04.04.2017 DIENSTAG, 13.06.2017 
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UMFRAGE SCHNELLES INTERNET 
 

Die EnergieAG plant, das Ortsgebiet von Rei-
chenthal (und eventuell auch Ortschaften bei 
genügend Teilnahme) mit dem Internet per 
Glasfaseranschluss zu versorgen. 

Hier handelt es sich um die schnellste Internet-
verbindung der Gegenwart (ab 100 Mbit pro 
Sekunde). 

Kriterium ist, dass genügend Interessenten ge-
funden werden. 

Die Anschlusskosten liegen bei 295,- Euro, die monatlichen Kosten für z.B. bis zu 100 Mbps 
Download liegen bei 39,90 € monatlich (mit Paket Internet-TV ab 49,90 €). 
Festnetztelefon +1,90 € monatlich etc., Interessenten können sich auf der Webadresse 
www.power-speed.at informieren. 

Weitere Auskünfte bei AL Josef Tröbinger (Tel 07214-7007-14). Nur bei genügend Teilnahme 
wird dieses Projekt verwirklicht. 

 
 

REICHENTHALER WIRTSCHAFT 
 
 

 
 
Neue Förderung für Blühflächen 

 

 

Die Gemeinde verwendet die frei werdenden Mittel, aus der nicht mehr ausbezahlten Tier-
zuchtförderung (€ 2.400.-) in der Zukunft zum Ankauf von Samen für Blühflächen. Davon 
können Wildtiere und Insekten profitieren und damit auch unsere Honigbiene. 
Im Ortsgebiet werden Lavendel als Bewuchs für Parkflächen und Verkehrsinseln 
Verwendung finden. Dadurch fällt weniger Arbeit bei der Pflege an und bestäubende 
Insekten finden Nahrung. Wir Imker bedanken uns bei allen, die Bienenweidemi-
schungen anbauen und bunt blühenden Blumen einen Lebensraum geben. Damit 
können sich Naturinteressierte und Kinder daran erfreuen. 
Im Gegensatz zu vielen Gebieten in Österreich brachte unsere Gegend eine sehr gute Waldho-
nigernte im Juni. Im August kam es im Niederholz zu starkem „Zementhonig-Aufkommen“. 
Für die Überwinterung der Völker könnte dies Probleme bereiten. 
Für einen umweltfreundlichen, rücksichtsvollen Umgang und gute Zusammenarbeit 
bedanken sich die Reichenthaler Imker. 
Abschließend wünschen wir noch allen eine frohe, besinnliche Weihnachtszeit und für das 
kommende Jahr 2017 alles Gute. 

Obmann, Richard Payr 
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HEBESÄTZE  ab 1.1.2017: 

 
Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche  
Betriebe A      500 v.H. des Steuermessbetrages 
 
Grundsteuer für Grundstücke B   500 v.H. des Steuermessbetrages 
 
Lustbarkeitsabgabe/Kartenabgabe  15 v.H. des Preises ohne Entgelt 
 
Hundeabgabe       20 € für jeden Hund 
       20 € für Wachhunde 
 
Kanalanschlussgebühr    4.614,00 € Mindestanschlussgebühr  
incl. 10 % MWSt.     23,07 € pro m² Bemessungsgrundlage 
      
Kanalbenützungsgebühr    3,036 € pro verbrauchtem m³ + 
incl. 10 % MWSt.     194,70 € Grundgebühr inkl. MWSt 
 
Wasserleitungsanschlussgebühr    3.216,00 € Mindestgebühr bis 200 m² 
incl. 10 % MWSt.     bebaute Fläche inkl. MWSt. 

16,08 € pro m² ab 200 m² beb. Fläche 
       35,50 € pro landw. Verbrauchsanteil  
       2.657,00 € für unbebaute Grundstücke 
 
Wasserbezugsgebühr     1,353 € pro verbrauchtem m³ 
incl. 10 % MWSt.              99,00 € Grundgebühr inkl. MWSt. 
       6,00 € Wasserzählergebühr/Vierteljahr 
 
Abfallabfuhrgebühr      6,90 € pro Tonne + 106,40 € Grundgebühr 
incl. 10 % MWSt.     7,10 € pro Abfallsack 
 
 
 
 

TelefonSeelsorge Oö - Notruf 142 
 

 
Seit mittlerweile 50 Jahren ist die TelefonSeelsorge OÖ - Notruf 142 für Menschen in schwieri-
gen Lebenssituationen da: kostenlos, vertraulich und rund um die Uhr. 
Die TelefonSeelsorge ist ein vertrauensvoller Gesprächspartner, der stets ein offenes Ohr für 
die Sorgen, Ängste und Nöte der Anrufer/innen hat.  
 
Mag. Barbara Lanzerstorfer‐Holzner  
Referentin 
Pastoralamt der Diözese Linz 
TelefonSeelsorge - Notruf 142 
4040 Linz, Schulstraße 4 
Tel: 0732/731313-3529 
Mobil: 0676/8776-3529 
Mail: barbara.lanzerstorfer@dioezese‐linz.at 
Web: www.ooe.telefonseelsorge.at 
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Den aktuellen Biomüllabfuhrplan finden Sie auch auf unserer Homepage 

www.reichenthal.at 

Biotonne Abholplan 
Termine 2017 
 

Jänner 2017  August 2017 

Montag, 2. Januar 2017  Montag, 7. August 2017 

Montag, 16. Januar 2017  Montag, 14. August 2017 

Montag, 30. Januar 2017  Montag, 21. August 2017 

Februar 2017  Montag, 28. August 2017 

Montag, 13. Februar 2017  September 2017 

Montag, 27. Februar 2017  Montag, 4. September 2017 

März 2017  Montag, 11. September 2017 

Montag, 13. März 2017  Montag, 18. September 2017 

Montag, 27. März 2017  Montag, 25. September 2017 

April 2017  Oktober 2017 

Montag, 3. April 2017  Montag, 2. Oktober 2017 

Montag, 10. April 2017  Montag, 9. Oktober 2017 

Montag, 17. April 2017  Montag, 16. Oktober 2017 

Montag, 24. April 2017  Montag, 23. Oktober 2017 

Mai 2017  Montag, 30. Oktober 2017 

Dienstag, 2. Mai 2017  November 2017 

Montag, 8. Mai 2017  Montag, 6. November 2017 

Montag, 15. Mai 2017  Montag, 20. November 2017 

Montag, 22. Mai 2017  Dezember 2017 

Montag, 29. Mai 2017  Montag, 4. Dezember 2017 

Juni 2017  Montag, 18. Dezember 2017 

Montag, 5. Juni 2017 

Montag, 12 Juni 2017  ACHTUNG: 

Montag, 19. Juni 2017  Ab November 2017 bis Ende März 2018  

Montag, 26. Juni 2017  zweiwöchentliche Abholung!!! 

Juli 2017 

Montag, 3. Juli 2017 

Montag, 10. Juli 2017 

Montag, 17. Juli 2017 

Montag, 24. Juli 2017 

Montag, 31. Juli 2017 
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  Bezahlte Einschaltungen 
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Nicht ganz frisch heißt nicht verdorben! 

Du kickst dein Handy, weil es einen Kratzer hat? 
Nicht? Na siehst du! So ist es auch mit Lebensmittel. Auch wenn Obst und Gemüse nicht mehr 
ganz fresh aussehen, schmecken sie meistens noch richtig nice. 

 
Sei g´scheit und vertrau auf deine Sinne - so sparst du richtigt 
Kohle und bist BFF mit Mama Erde.  

 
Was sagt das Mindesthaltbarkeitsdatum eigentlich wirklich aus? 
Wie wirkt sich der Umgang mit Lebensmitteln auf unseren Kontostand und uns selbst aus und 
was hat die Umwelt davon? Es gibt es paar Dinge, die du wirklich wissen solltest.  
 

Alle Infos dazu findest du auf www.isnuguat.at 
Mit der Kampagne „Is nu guat“ haben sich die OÖ. Umwelt Profis und das Umweltressort des 
Landes OÖ das Ziel gesetzt, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Insbesondere 
wird dabei eine Entsorgung aufgrund der Fehlinterpretation des Mindesthaltbarkeitsdatums 
(MHD) thematisiert 

 
Ein überschrittenes Mindesthaltbarkeitsdatum bedeutet nicht, dass das Lebensmittel 
tatsächlich schon ungenießbar ist bzw. ist oftmals das Mindesthaltbarkeitsdatum 
von Lebensmitteln überschritten, die noch völlig in Ordnung sind.  
 

Die Kampagne „Is nu guat“ soll Bewusstsein für diese Tatsache schaffen und den Konsumen-
tinnen und Konsumenten in Oberösterreich das Selbstbewusstsein geben, selbst zu entschei-
den, ob ein Lebensmittel noch genießbar ist. Das Vertrauen in die eigenen Sinne, wie das Rie-
chen an einer Milch, das Schmecken eines Joghurts oder das Betrachten eines Brotes soll den 
Menschen zurückgegeben werden. 

Die Kampagne „Is nu guat“ ist im Oktober gestartet und bietet über die Landing page www.is-
nu-guat.at auch laufend Tipps zum Vermeiden von Lebensmittelabfällen. So wird über das 
Mindesthaltbarkeitsdatum ebenso wie über das Verbrauchsdatum aufgeklärt und die Überprü-
fung von Lebensmitteln hinsichtlich Genießbarkeit thematisiert. 

Rezepte für die Verwertung von Resten, Tipps zu Einkauf und Lagerung, Informatio-
nen zur richtigen Entsorgung und allgemein zu Abfallthemen runden das Angebot 
ab. Und auch dem Wert von Lebensmitteln wird ein eigenes Kapitel gewidmet. 
 
Damit bieten die Umwelt Profis in Kooperation mit dem Land OÖ 
ein breites Informationsangebot für alle Oberösterreicher/innen 
– damit es wieder öfter heißt: „das is ja nu guat“. 
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GESUNDE GEMEINDE 
 

Wissen ist besser als Angst - 
Krebs-Risiko 

 
Das Krebs-Risiko, die Wahrscheinlichkeit an Krebs zu erkranken, ist von vielen 
Faktoren abhängig. Einige davon, wie Lebensstil, Ernährung, Konsumgewohnheiten 
von Tabak und Alkohol, konnten in den letzten Jahren durch wissenschaftliche 
Untersuchungen identifiziert werden. 
Risikofaktoren können kontrollierbar aber auch unkontrollierbar, persönlich oder von 
der Umwelt her stammen. Ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren verstärkt das 
Risiko an Krebs zu erkranken wesentlich. 
Der Lebensstil jedes Einzelnen kann das Risiko an Krebs zu erkranken wesentlich 
beeinflussen. 
Zu einem ungesunden Lebensstil gehören: 

� Mangel an Bewegung 
� Stress 
� ungesunde Ernährung 
� Rauchen 
� zu viel Sonne etc. 

 
Laut WHO zählen Rauchen und falsche, ungesunde Ernährung zu den häufigsten 
und größten Risikofaktoren, die aber jeder selbst beeinflussen kann. 
(Quelle: Österreichische Krebshilfe http://www.krebshilfe.net/information/krebs-risiko/) 

 
YOGA für Einsteiger und leicht Fortgeschrittene 

 
Vielleicht willst Du Verspannungen lösen oder Stress abbauen, vielleicht willst Du fitter und 
beweglicher werden oder suchst einen Ausgleich zu Deinem hektischen Alltag. 
Yoga ist ein bewährtes und ganzheitliches Gesundheitssystem, welches zum allgemeinen 
Wohlbefinden beiträgt und viele Vorteile hat. 
Neben den zahlreichen positiven Effekten macht Yoga viel Spaß und bringt Lebensfreude, Zu-
friedenheit und Leichtigkeit ins Leben. Geeignet für Jeden, in jedem Alter. 
 
Kursbeginn:    Montag, 6. Februar 2017 
Wo:    Turnsaal Volksschule Reichenthal 
Uhrzeit:    18.00 Uhr 
Kosten:   8 Abende / € 79,-- 
 
Anmeldung und Info: Petra Hochreiter, Tel.: 0664/8472005 
Ich freu mich auf Dich   Namaste 

 
Gesunde Gemeinde - Arbeitskreissitzung 

Nächster Termin: 26. Jänner 2017, 19.30 Uhr, Gemeindeamt Reichenthal, 1. Stock. 
Jeder interessierte ReichenthalerIn ist herzlich zur Sitzung eingeladen. 

_______________________________________________________________________
Der Arbeitskreis der gesunden Gemeinde  

Reichenthal wünscht frohe Weihnachten und  
ein gesundes Jahr 2017! 
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